
 Chancellerie d’Etat CHA 
Staatskanzlei SK 
 
Chorherrengasse 17, 1701 Freiburg 
 
T +41 26 305 10 45, F +41 26 305 10 48 
www.fr.ch/sk 
 
— 
 

 

Freiburg, den 2. Dezember 2016 

 Vorentwurf für das Reglement über die Archivierung 

Sehr geehrter Damen und Herren  

Der Staatsrat hat in seiner Sitzung vom 28. November 2016 die Vernehmlassung zu einem 
Vorentwurf für das Reglement über die Archivierung und zum dazugehörigen erläuternden Bericht 
genehmigt.  

Der Vorentwurf, mit dem das Gesetz vom 10. September 2015 über die Archivierung und das 
Staatsarchiv (SGF 17.6) genauer ausgeführt und umgesetzt werden soll, wurde von einer 
Arbeitsgruppe unter der Leitung des Vizekanzlers ausgearbeitet. Dieser Arbeitsgruppe gehörten 
namentlich Vertreter der Verwaltungsstellen und der Gemeinden an. Die Arbeitsgruppe unterstützt 
den Vorentwurf, wie er in die Vernehmlassung gegeben wird.  

Die Vernehmlassungsunterlagen finden Sie auf der Website der Staatskanzlei 
(www.fr.ch/vernehmlassungen). 

In Anhang 1 des Vorentwurfs wird der Bestand der historischen Archive der Gemeinden festgelegt. 
Auch wenn dieser Anhang in erster Linie die Gemeinden betrifft, sollten die Dienststellen des 
Staates prüfen, ob die Terminologie für die Dokumente aus ihrem Tätigkeitsbereich angemessen ist.  

Bitte senden Sie ihre Antworten und Bemerkungen bis 1. März 2017 per E-Mail (wenn möglich 
im Word-Format) an das Staatsarchiv: staatsarchiv@fr.ch.  

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mitarbeit und grüssen Sie freundlich  
 

Danielle Gagnaux-Morel 
Staatskanzlerin  
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> Erläuternder Bericht 
> Verteilerliste 

 

Staatskanzlei 
Chorherrengasse 17, 1701 Freiburg 

An die betroffenen  
Behörden und Organisationen 

 

http://www.fr.ch/vernehmlassungen
mailto:staatsarchiv@fr.ch

